
 
 

121. ordentliche Hauptversammlung der ElringKlinger AG 

 

Vergütungssystem für die Aufsichtsratsmitglieder 
 
 
1. Grundsätze des Vergütungssystems und Verfahren zur Festlegung, Überprüfung und Umsetzung 

des Vergütungssystems 
 

Zu den wichtigsten Aufgaben des Aufsichtsrats gehören die Bestellung bzw. Abberufung von 
Vorstandsmitgliedern, die Kontrolle und Beratung des Vorstands, die Feststellung des Jahresabschlusses 
sowie die Zustimmung zu wichtigen unternehmerischen Planungen und Entscheidungen. Die Vergütung der 
Aufsichtsratsmitglieder von ElringKlinger soll in einem angemessenen Verhältnis zu deren Aufgaben sowie 
der Lage der Gesellschaft stehen. Gleichzeitig liegt es im Interesse der Gesellschaft, attraktiv für geeignete 
Kandidaten für den Aufsichtsrat von ElringKlinger zu sein. Deshalb muss auch die Vergütung der 
Aufsichtsratsmitglieder im Vergleich mit anderen Unternehmen marktgerecht sein. Im Ergebnis unterstützt 
eine angemessene und marktgerechte Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder eine positive langfristige 
Entwicklung der Gesellschaft. 
 
Über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder wird gemäß § 113 Abs. 3 AktG mindestens alle vier Jahre durch 
die Hauptversammlung ein Beschluss gefasst. Dabei kann die Hauptversammlung das Vergütungssystem 
bestätigen oder Änderungen beschließen. Änderungen erfolgen dabei in der Regel aufgrund eines Vorschlags 
von Aufsichtsrat und Vorstand. 
 
2. Überblick über das Vergütungssystem der Aufsichtsratsmiglieder 

 
Die Vergütungsbestandteile setzen sich zusammen aus einer Grundvergütung und entsprechend der 
Empfehlung G.17 des DCGK aus Funktionszuschlägen für den Vorsitz und stellvertretenden Vorsitz im 
Aufsichtsrat sowie die Mitgliedschaft bzw. den Vorsitz in einzelnen Ausschüssen des Aufsichtsrats. 
Hierdurch wird dem mit der jeweiligen Funktion verbundenen Mehraufwand und dem zusätzlichen 
Verantwortungsumfang Rechnung getragen. 
 
Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder ist in § 13 der Satzung festgehalten und stellt sich wie folgt dar: 
 
2.1. Grundvergütung 
Jedes Aufsichtsratsmitglied erhält eine fixe Vergütung von 50.000 EUR pro Jahr.  
 
2.2. Funktionszuschläge 
a. Aufsichtsratsvorsitzender und stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender 
Der Aufsichtsratsvorsitzende erhält auf die Grundvergütung einen jährlichen Zuschlag in Höhe der 
zweifachen Grundvergütung und der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende einen Zuschlag in Höhe der 
einfachen Grundvergütung. 
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Die Zuschläge sind darin begründet, dass der Aufsichtsratsvorsitzende eine besondere Stellung innerhalb 
des Aufsichtsrats einnimmt. Er koordiniert und organisiert die Aufsichtsratstätigkeit und ist der erste 
Ansprechpartner für den Vorstand. Der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende unterstützt den 
Vorsitzenden bei diesen Aufgaben.  
 
b. Ausschussmitglieder, Ausschussvorsitzende 
Die Mitgliedschaft im Prüfungsausschuss wird mit 15.000 Euro und die Mitgliedschaft im Personalausschuss 
wird mit 10.000 Euro vergütet, wobei der Vorsitzende des Prüfungsausschusses 30.000 Euro und der 
Vorsitzende des Personalausschusses 20.000 Euro als Vergütung erhalten. Die Tätigkeit im Nominierungs- 
und Vermittlungsausschuss wird nicht gesondert vergütet.  
 
Die Tätigkeit in einem Ausschuss ist für die Ausschussmitglieder mit zusätzlichem zeitlichem Aufwand 
verbunden. Die Ausschüsse tagen bis auf den Vermittlungs- und Nominierungsausschuss mehrmals im 
Kalenderjahr. Für die Tätigkeit als Mitglied des Prüfungsausschusses gilt dies im besonderen Maße. 
 
2.3. Sitzungsgeld 
Aufsichtsratsmitglieder erhalten für jede Teilnahme an einer Sitzung des Aufsichtsrats und jedes 
Ausschussmitglied für die Teilnahme an einer Sitzung eines Ausschusses des Aufsichtsrats ein Sitzungsgeld 
in Höhe von 1.000 EUR. 
 
2.4. Fälligkeit, anteilige Zahlung 
Die Vergütung für jedes Aufsichtsratsmitglied wird zum Ende  eines jeden Jahres ausgezahlt. Das Sitzungsgeld 
wird nach jeder Sitzung fällig. Scheiden Aufsichtsratsmitglieder unterjährig aus dem Aufsichtsrat oder einer 
bestimmten Funktion oder einer Mitgliedschaft in einem Ausschuss aus, wird die Vergütung nur anteilig 
gewährt. Entsprechendes gilt im Falle eines unterjährigen Eintritts in den Aufsichtsrat, die Mitgliedschaft in 
einem Ausschuss oder für eine Funktionsübernahme. 
 
2.5. Auslagenersatz 
Auslagen, insbesondere Reisekosten, im Zusammenhang mit der Aufsichtsratstätigkeit werden im 
angemessenen Umfang auf Nachweis von der Gesellschaft erstattet. 
 
2.6. D&O-Versicherung 
Die Mitglieder des Aufsichtsrats sind als versicherte Organmitglieder in eine von der Gesellschaft nach deren 
Ermessen abgeschlossene Vermögenshaftpflichtversicherung für Organe und bestimmte Führungskräfte 
(D&O-Versicherung) einbezogen. 
 
3. Vergütungsbezogene Rechtsgeschäfte 
 
Vergütungsbezogene Rechtsgeschäfte im Sinne von § 87a Abs. 1 Satz 2 Nr. 8 AktG werden mit 
Aufsichtsratsmitgliedern nicht abgeschlossen. 
 


